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des Reichs für die Etatsjahre 1872 bis 1882/83.

des Deutschen Reichs
Perioden)

Nach der Ueber,sicht 
der Ausgaben und Einnahmen für
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4) Darunter (iOOOOOjfc Einnahmen für die 
/''‘kung der in früheren Jahren vorschussweise 

Vorjahre lur 1880/81.
Stettiner Festungsgrundstücke, welche an den Reichs - Festungsbaufonds zur 
geleisteten Zahlungen abgefÜhrt sind; vcrgl. auch Kap. 20, Uebcrtrag aus

r>) Darunter 200 000 Jf. Einnahmen für die Stettiner Festungsgrundstürke, welche an den Reichs-Fcstungsbaufomls teur Deckung 
u früheren Jahren vorschussweise geleisteten Zahlungen abgeführt sind; vgl. auch Kap. 20, Uebcrtrag aus dem Vorjahre für 1881 Wi 

°) Gesetz vom 30. Mai 1873 (Reichsgesetzblatt S. 123).
fei • zur Deckung ,1er Ausgabe,,, welche diesem Fonds nach dem (leset« vom
t„Tn 1 , (*»S«<‘Setx 1 > 1 ;itt. S. 143) zugewiesen sind, entnoimnenen Betrüge sind für die Jahre 1875 bis 1881/82 einschl unter 
S •te1,n,smeVU8, 1er französischen Kriegskosten - Entschädigung (Kap. 20) nachgewiesen. Diese Posten betragen ’ ffir 187r» •
^?n^6»7iÄ^Ä,877/78: #R8«*BL '**»> '*»»« *■ '«»/*>: »««V«'

8) Für 1872 bis 1874 einschl. Uebersehüsse der Darlchuskassen.


